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Stadt Dessau-Roßlau
Amt 66

Prüfauftrag Gehweg Breitscheidstraße 
zw. Kapenstraße und  Oranienbaumer Straße 

OR Mildensee
Bau eines Gehweges im Bereich der Breitscheidstraße zwischen 
Kapenstraße und Oranienbaumerstraße (ehemalige Volksbank)

• Gesamtlänge ca. 130 m 
• Gehwegbreite: Mindestmaß  

1,8 m plus erforderliche 
Sicherheitsabstände 

• Geschätzte Gesamtkosten: 
82.500 € 

Vorteil: kurze Wegeverbindung
Nachteil: drei Straßenquerungen, 
tw. Doppelerschließung notwendig 
(im Bereich Rampe/Böschung),  
Beeinträchtigung/Zerstörung  
Grünfläche
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Vorhandener Gehweg (blau gekennzeichnet)

• Gesamtlänge ca. 185 m 

Vorteil: vorh. Verkehrsanlage, 
nur zwei Straßenquerungen 
Nachteil: Weg ca. 45 m länger  
gegenüber der Neuanlage, 
Unterhaltsmaßnahmen 
notwendig /Freischnitt 
Lichtraumprofil erforderlich.
Treppenanlage im Bereich 
Kapenstraße1
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Fazit:
Entlang der Breitscheidstraße ist auf der (südwestlichen) Seite ein Gehweg 
vorhanden. Wer sich eine Straßenquerung im Bereich nicht zutraut kann den 
vorhandenen Gehweg auf der (nordöstlichen) Seite nutzen.
Dieser Gehweg ist im Rahmen des Unterhaltes auszubessern/ aufzuwerten, das 
Lichtraumprofil ist frei zuschneiden.

Die Anlage eines neuen Weges ist wirtschaftlich nicht vertretbar. 
Der reale Zeitverlust bei Nutzung des vorhandenen nordöstlichen Gehwegs 
beträgt ca. 40 Sekunden.

Es ist zu überprüfen ob im Bereich der Treppenanlage (Kapenstraße 1) eine 
barrierefreie Rampe angeordnet werden kann.
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